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Art. 1b  Naturschutz als Aufgabe für Erziehung (zu § 2 Abs. 6 BNatSchG) 
 
1Die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden bei der pädagogischen Aus- 
und Fortbildung, in den Lehr- und Bildungsplänen und bei den Lehr- und Lernmitteln berücksichtigt. 
2Insbesondere sind die Folgen des Stickstoffeintrages, die Auswirkungen von Schlaggrößen, die Bedeutung 
der Fruchtfolge-Entscheidungen und die Auswirkungen des Pestizideinsatzes und weiterer 
produktionsintegrierter Maßnahmen auf den Artenreichtum und das Bodenleben darzustellen. 3Im Sinne 
eines umfassenden Bildungsauftrags werden die Aufgaben und die Leistungen der Landwirtschaft für die 
Kulturlandschaft und die Gemeinwohlleistungen für die Vielfalt in der Natur vermittelt. 4Das ist zu integrieren 
in einen allgemeinen Bildungsauftrag, in dem Zusammenhänge und Wechselwirkungen in der Natur und die 
Bedeutung der Biodiversität vermittelt werden.


